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b) die Verhandlungsgegenstände;
c) den Inhalt der Verhandlungen, die Anträge mit den Namen der Antragsteller sowie 

den Entscheid über alle Anträge mit Angabe der Stimmenzahlen, so oft die Stim-
men abgezählt werden;

d) bei Abstimmungen mit Namensaufruf die Namen der Stimmenden;
e) die Namen der abwesenden Ratsmitglieder.
2 Die Verhandlungen können aufgezeichnet werden.

§ 52 b) Beilagen, Beschlüsse
1 Die zur Beratung stehenden Entwürfe sowie die Berichte und Anträge des Regierungs-
rates sind ins Protokoll aufzunehmen oder ihm in übersichtlicher Sammlung beizulegen.
2 Alle Beschlüsse sind im endgültigen Wortlaut ins Protokoll aufzunehmen.

§ 53 c) Genehmigung und Einsicht
1 Das Protokoll wird von der Ratsleitung genehmigt und hernach vom Präsidenten und 
vom Protokollführer unterzeichnet.
2 Das Protokoll wird nach der Genehmigung veröffentlicht. Begehren um Berichtigung 
des Protokolls sind spätestens vor der nächsten Sitzung dem Protokollführer zu melden.
3 Ist der Protokollführer nicht bereit, einem Berichtigungsbegehren zu entsprechen, 
entscheidet die Ratsleitung. Ist diese nicht bereit, dem Begehren zu entsprechen, 
entscheidet der Kantonsrat.

§ 54 d) Summarisches Protokoll

Die Texte der gefassten Beschlüsse werden vom Sekretariat sofort nach jeder Sitzung 
in einem summarischen Protokoll zusammengestellt und veröffentlicht.

§ 55 Redaktionelle Bereinigung
1 Der Kantonsrat kann einzelne Beschlüsse der Ratsleitung überweisen, die den Text 
redaktionell zu bereinigen hat. Die Ratsleitung ist nicht befugt, materielle Änderungen 
vorzunehmen. Ergeben sich in einem Beschluss Widersprüche, Unklarheiten oder 
offenbare Lücken, die materielle Änderungen nötig machen, hat die Ratsleitung dem 
Kantonsrat Bericht und Antrag zu stellen.
2 Die Ratsleitung kann den Berichterstatter der Kommission mit beratender Stimme 
beiziehen.

§ 56 Veröffentlichung

Sämtliche Beschlüsse des Kantonsrates werden im Amtsblatt veröffentlicht und, soweit 
es sich um Verfassungs-, Gesetzes- und Verordnungserlasse oder um Staatsverträge 
handelt, nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen.

§ 57 Abstimmungserläuterungen
1 Beschlüsse des Kantonsrates, welche dem Volksentscheid unterliegen, werden den 
Stimmberechtigten mit einem erläuternden Bericht des Regierungsrates zugestellt.
2 Der Bericht enthält mindestens:
a) eine Zusammenfassung mit der Abstimmungsfrage;
b) die Erläuterung der Vorlage;
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c) das Ergebnis der Schlussabstimmung mit den wesentlichen befürwortenden und 
ablehnenden Argumenten aus der Beratung im Kantonsrat;

d) bei Volksinitiativen oder fakultativen Referenden die Stellungnahme des Initiativ- 
oder Referendumskomitees.

3 Die Staatskanzlei setzt den Initiativ- bzw. Referendumskomitees eine Frist von min-
destens 14 Tagen für die Ablieferung ihrer Texte. Der Text darf maximal vier Seiten 
beanspruchen. Werden innerhalb der Frist keine Texte abgeliefert, wird Verzicht an-
genommen.
4 Die Argumente der Initiativ- oder Referendumskomitees werden in der Regel unver-
ändert in den erläuternden Bericht übernommen. Verweise der Komitees auf elektro-
nische Quellen sind nicht zulässig. Texte mit ehrverletzenden, offensichtlich wahr-
heitswidrigen oder zu langen Darstellungen werden unter Ansetzung einer kurzen Frist 
zur Nachbesserung zurückgewiesen. Erfüllt der Text die Anforderungen nicht, wird er 
nicht publiziert.

§ 58 Medienschaffende
1 Den Vertretern der Presse wird im Ratssaal ein geeigneter Platz eingeräumt.
2 Die Staatskanzlei stellt jenen Pressevertretern, die darum ersuchen, sämtliche für 
den Kantonsrat bestimmten Vorlagen zu, soweit sie nicht in geheimer Beratung zu 
behandeln sind.

§ 59 Aufnahmen
1 Aufnahmen der Ratsverhandlungen sind grundsätzlich erlaubt. Filmaufnahmen be-
dürfen einer Bewilligung des Präsidenten. Der Präsident kann sie ganz oder teilweise 
verbieten, wenn der Ratsbetrieb beeinträchtigt wird. Um den Ratsbetrieb nicht zu 
stören, können Aufnahmesektoren zugewiesen werden.
2 Die Aufnahme bei geheimen Wahlen oder Abstimmungen ist verboten. 

V. Beratungsgegenstände

§ 60 Aufzählung
1 Der Kantonsrat trifft die ihm zustehenden Wahlen.
2 Die weiteren Beratungsgegenstände sind:
a) Berichte und Vorlagen des Regierungsrates und der kantonsrätlichen Kommissionen 

über in die Befugnis des Kantonsrates fallende Sachgeschäfte;
b) der Aufgaben- und Finanzplan inklusive des Voranschlages, der Jahresbericht des 

Regierungsrates, des Kantonsgerichtes und des Verwaltungsgerichtes sowie der 
Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten, die Geschäftsberichte der Kanto-
nalbank und des Bürgschaftsfonds;

c) Berichte und Planungen des Regierungsrates;
d) Einzelinitiativen, Motionen, Postulate und Interpellationen;
e) mündliche Fragen von Ratsmitgliedern gemäss § 71.

§ 61 Berichte und Planungen
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat die gesetzlich vorgesehenen Be-
richte und Planungen sowie das Gesetzgebungsprogramm.


